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RS OGH 1970/9/22 8Ob200/70,
6Ob38/72
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 22.09.1970

Norm

EO §382 Z8 IIIC

Rechtssatz

Die Verweisung aus der Ehewohnung oder das Verbot, die eheliche Wohnung zu betreten, erfordern eine besonders

schwere Eheverfehlung, da sie gegenüber der Gestattung des Verlassens dieser Wohnung als härtere Maßnahmen

anzusehen sind.

Entscheidungstexte

8 Ob 200/70
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